
Kriterien Nationalkader IFK-Switzerland Kyokushinkai

Kader Kata

Alter ab 14 Jahre 11-15 Jahre 16+17 Jahre 18-20 Jahre 21+ Jahre

Grad ab 2. Kyu ab 8. Kyu ab 8. Kyu ab 6. Kyu ab 6. Kyu

Kriterien für die Aufnahme ins Nationalkader

Pflichtkriterien für die Nomination und  

Turnierteilnahme durch die IFK-Switzerland 

Kyokushinkai 
(gilt für nationale und internationale Turniere)

Weitere Kriterien / Punkte

Kostenbeteiligung Verband

MöglicheTurnierteilnahme von nicht 

Kadermitgliedern (Gäste)

 

Legende zu den Punkten der Kaderkontrolllisten:

Besuchte Trainingseinheit = 1 Punkt pro Training → maximal 2 Punkte pro Tag

Entschuldigte Trainingseinheit = 0 Punkte

Unentschuldigte Trainingseinheit = -2 Punkte pro Tag

Weekend Felsberg pro Tag = 2 Punkte → maximal 4 Punkte (vollständig besuchtes Weekend)

Weekend Sarnen = je 2 Punkte Kumite und Kata (vollständig besuchtes Weekend Sarnen)

Sommerlager pro Tag = 1 Punkt → maximal 5 Punkte

Teilnahme an nationalen oder internationalen Turnieren = 2 Punkte pro Turnier

- Bei freien Kontingenten ist für interessierte Karateka eine Turnierteilnahme als Gast zu Selbstkosten (keine Verbandsbeteiligung) möglich

- Voraussetzung ist eine positive Beurteilung durch den verantwortlichen Kadertrainer

- Die Pflichtkriterien 2 - 4 müssen auch bei Gästen erfüllt sein

Kyokushinkai

1 - Regelmässiger Besuch der offiziellen Kadertrainings, Weekends und des Sommerlagers über 1 Jahr 

       → Es erfolgt die Aufnahme in die Kaderkontrolliste. 

       → Bei alterbedingtem Kaderwechsel werden die Punkte des vorhergehenden Kaders mit berücksichtigt

2 - Mindestens 50 % der möglichen Anwesenheitspunkte im vorangehenden Kalenderjahr müssen erfüllt sein

3 - Teilnahme an nationalen Meisterschaften / Turnieren in der Disziplin

4 - Regelmässiges Training im Dojo

- Kostenbeteiligung der Teilnehmer gemäss aktuellem Kostenschlüssel

- Bei Abweichungen zum vereinbarten Verhaltenskodex sind Kürzungen in der Kostenbeteiligung möglich

1 - Mitglied des Nationalkaders

2 - Unterschriebener Verhaltenskodex

3 - Für Karatekas < 18 Jahre: Bewilligung der provisorischen Nomination durch die erziehungsberechtigten Personen und den Dojoleiter

4 - keine offenen Verbindlichkeiten dem Verband gegenüber

- Gesamtbeurteilung durch den verantwortlichen Kadertrainer

- Bereits erzielte Turniererfolge national / international

- Anzahl der bezogenen Lizenzmarken
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